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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1989

Norm

MRG §16

Rechtssatz

Wird ein Mietgegenstand zu Wohnzwecken und Geschäftszwecken vermietet, dann kommt es darauf an, was nach der

Verkehrsau2assung überwiegt. Halten Wohnzweck und Geschäftszweck einander die Waage, dann ist der

Geschäftszweck maßgebend.
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